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H a u s h a l t s s a t z u n g 

der Gemeinde Meddewade für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluß der Gemeindevertretung 
vom 06.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 956.600 € 
in der Ausgabe auf 956.600 € 
 
und 
 

2. im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 404.800 € 
in der Ausgabe auf 404.800 € 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 176.700 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 160.000 € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf  1,07 Stellen 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 310 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B) 310 v.H. 

2. Gewerbesteuer 340 v.H. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 
Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 
1.000,00 €.  
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§ 5 

 
Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 
GemHVO-Kameral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen: 
 
a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 

660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 
(Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar. 

 
b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 

Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der 
Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 
(Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils 
gegenseitig deckungsfähig. 

 
c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der 

übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme 
der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 
(Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) 
verwendet werden. 

 
 
Meddewade, den 07.02.2014 

 (Siegel) 
 
 
 Bürgermeisterin 
 Marleen Wulf 
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Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets 
 
 
 
A Verwaltungshaushalt 
  
Budget Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben 
    
 
Nr. 

 
Bezeichnung 

 
der Abschnitte und 
Unterabschnitte 

mit Ausnahme 
folgender Gruppen 
und Untergruppen 

    
      In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungs-

haushaltes mit Ausnahme des 
Unterabschnittes 7010 bilden die 
Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte 
oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der 
Ausgaben der Hauptgruppe 4 
(Personalausgaben), sowie der 
Untergruppen 660 (Verfügungsmittel), 679 
(Innere Verrechnungen), 680 
(Abschreibungen), 685 (Verzinsung des 
Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) 
jeweils ein Budget. 
----------------------------------------------------------- 
Im Unterabschnitt 7010 des 
Verwaltungshaushaltes bilden die 
Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme 
der Ausgaben der Untergruppe 660 
(Verfügungsmittel), 679 (innere 
Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 
(Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 
(Rückstellungen) jeweils ein Budget. 

 
      

 
      

    
    
    
    
B Vermögenshaushalt 
 
Budget Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben 
    
 
Nr. 

 
Bezeichnung 

 
der Abschnitte und 
Unterabschnitte 

mit Ausnahme 
folgender Gruppen 
und Untergruppen 
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Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen 
Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr 
 
Vermögen nach § 36 GemHVO 
Bestand (jeweils am 31.12.) 
 
 

Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 

Kläranlage Gemeindegebiet 1.408.300 1.362.700 1.317.100 1.271,500 1.233.500 
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